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Vorwort
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wurde im Jahr 2012 vom Fachbereich der Rechts- und Wirtschaftswissenschaften
der Johannes Gutenberg-Universität als Dissertation angenommen. Veröffentli-
chungen und Urteile nach Abschluss der Arbeit (März 2012) fanden nur selektiv
Berücksichtigung.

An erster Stelle gilt mein Dank Herrn Prof. Dr. Jan Zopfs, der als Doktorvater
die Entstehung dieser Arbeit persönlich und fachlich engagiert betreut hat und
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vorhabens anzunehmen.
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vember 2007 vertrauensvoll einen großzügig bemessenen Forschungsfreiraum
gewährt und so den äußeren Rahmen für die Entstehung dieser Arbeit gewähr-
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bleibende Einsicht, dass sich gründliches „Bohren“ in der Vergangenheit als
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wärtigen Rechts – und damit zugleich mögliche Lösungen – zu finden.

Nicht unerwähnt bleiben soll die Unterstützung der Landesgraduiertenförde-
rung Rheinland-Pfalz (heutige Stipendienstiftung Rheinland-Pfalz), die den Be-
ginn dieser Arbeit mit einem Stipendium ermöglichte. Ebenso sei der Peregrinus-
Stiftung Mainz für die Verleihung des Dissertationspreises 2013 gedankt.

Darüber hinaus hat sich mein Studienfreund Herr Dr. Tobias Wipplinger als ar-
gumentativer „Sparringspartner“ und im besten Sinn penibler Korrektor mannig-
fach verdient gemacht. Dies gilt auch für die Mühen von Herrn Prof. Dr. Wolfgang
Bender, Ass. iur. Oliver Licht LL.M., Ref. iur. Ingmar Oltmanns und Simon Bren-
del, die, teils als Fachfremde, die Mühen des Korrekturlesens auf sich nahmen.

Schlussendlich gilt auch meiner geliebten Frau Dr. Aletta Seiffert, die mich
mit persönlichem Einsatz und viel Herzblut unterstützt hat, mein herzlicher
Dank. Die Arbeit ist daher ihr und unseren Kindern Josias Nathan und Helena
Sophia gewidmet, die beide – ohne Gemeingefahr – ein belebendes Feuer in un-
ser gemeinsames Leben getragen haben.

Mainz, im Herbst 2013 Elias Bender
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Einleitung

Primäre Zielsetzung dieser Untersuchung ist die Beantwortung einer zunächst
einfach erscheinenden Fragestellung: Worin besteht das Unrecht, das die drei
zentralen Brandstiftungsnormen der §§ 306, 306a Abs. 1 und 2 StGB n. F. zu er-
fassen suchen? Kurz, was ist die teleologische Zielsetzung dieser Delikte, und
dem Schutz welcher Rechtsgüter dienen sie?

Anlass, dem nachzugehen, gibt die persistente Kritik des Schrifttums an der
gesetzlichen Ausgestaltung des geltenden Brandstrafrechts. Moniert wird vor
allem, dass trotz der umfassenden Veränderungen durch das 6. StrRG von 1998
dem Gesetzgeber eine schlüssige Ausgestaltung der Brandstiftungsdelikte noch
immer nicht gelungen sei.1 Im Zentrum der Kritik steht dabei die einfache
Brandstiftung gem. § 306 StGB n. F., die von weiten Teilen des Schrifttums –
trotz ihrer Stellung an der Spitze des 28. Abschnitts („Gemeingefährliche Straf-
taten“) – nicht als gemeingefährlicher Grundtatbestandbestand des Brandstraf-
rechts, sondern als systematisch deplatzierter und atypischer Fall eines Sach-
beschädigungsdelikts charakterisiert wird.2 Kritiker sparen nicht mit drastischen
Bemerkungen. So können sich etwa Stein und Wolters die „rational nicht be-
gründbare“3 Entscheidung des Reformgesetzgebers, § 306 StGB n. F. im Zuge
des 6. StrRG bei den gemeingefährlichen Brandstiftungstatbeständen zu belas-
sen, nur noch mit der Urangst des Menschen vor Feuer erklären, und in der Tat
ruft die verbreitete Deutung des § 306 Abs. 1 StGB n. F. als reine (Brand-)Sach-
beschädigung Zweifel hervor. Kann eine solche Lesart der einfachen Brandstif-

1 Vgl. Börner, Vorschlag zum Brandstrafrecht, S. 1; Lindenberg, Brandstiftungsde-
likte, S. 170; Liesching, Die Brandstiftungsdelikte nach dem 6. StrRG, S. 134: „Den-
noch: Das sechste Gesetz zur Reform des Strafrechts schaffte es nicht, seit über einem
Jahrhundert bekannte Mängel der Brandtatbestände vollständig zu beseitigen.“; Fischer,
§ 306 Rn. 1: „Die unübersichtliche Regelung führt zu Schwierigkeiten der Anwen-
dung.“; Kreß, JR 2001, S. 315 (318); Schroeder, GA 1998, S. 571 (576): „Die Fülle
technischer Mängel des neuen Gesetzes ist einigermaßen bestürzend. Die Reformziele
wurden nicht nur nicht erreicht, das neue Recht ist noch unübersichtlicher, lückenhafter
und systemwidriger als seine Vorgänger.“; Maurach/Schroeder/Maiwald, BT 2, § 51 I
Rn. 3; Knauth, Jura 2005, S. 230 (230 f.).

2 Sch/Sch/Heine, § 306 Rn. 1; Fischer, § 306 Rn. 1; Geppert, Jura 1998, S. 597 ff.;
Sinn, Jura 2001, S. 803 (809); Wolters, JR 1998, S. 271 (272).

3 SK-StGB/Wolters, § 306 Rn. 1; Stein in: Dencker/Struensee/Nelles/Stein, Einfüh-
rung, S. 91; ähnlich: Sinn, Jura 2001, S. 803 (804); HK/Weiler, § 306 Rn. 5: „Alle
Überlegungen zeigen, dass die Vorschrift hinsichtlich ihrer Fassung relativ unbestimmt,
hinsichtlich ihrer systematischen Einordnung verfehlt und hinsichtlich ihrer Strafandro-
hung misslungen ist.“



tung befriedigend die Ausgestaltung als Verbrechenstatbestand und – bei gleicher
Schutzrichtung – eine gegenüber den übrigen Sachbeschädigungsdelikten gem.
§§ 303, 305 StGB n. F. massiv verschärfte Strafandrohung von bis zu zehn Jahren
Freiheitsstrafe erklären?4

Eine im Vordringen befindliche Auffassung, der sich mittlerweile auch der
Bundesgerichtshof angeschlossen hat, deutet § 306 StGB n.F. hingegen als
Norm, die sowohl den Charakter eines Sachbeschädigungsdelikts als auch Züge
eines abstrakten Gefährdungsdelikts in sich vereinige, und versucht auf diesem
Weg, die angedeuteten Bedenken zu zerstreuen.5 Ohne schon an dieser Stelle auf
die im Einzelnen bestehenden Unterschiede zwischen beiden Deutungsmodellen
einzugehen, so ist ihnen allerdings gemein, dass sie § 306 StGB n. F. als einen
dogmatischen Sonderfall klassifizieren, der sich aufgrund seines (partiellen)
Sachbeschädigungscharakters eben nicht bruchlos in das Gesamtgefüge des
Brandstrafrechts integrieren lasse.6

Klärungsbedürftig ist in diesem Zusammenhang auch die Zielbestimmung der
schweren Brandstiftung gem. § 306a Abs. 1 StGB n. F., die zwar im Ausgangs-
punkt (fast) einhellig als abstraktes Gefährdungsdelikt zum Schutz von Leib und
Leben gedeutet wird, doch Reichweite und Bedeutung der abstrakten Gefährlich-
keit werden unterschiedlich veranschlagt, wie die seit Langem schwelende De-
batte um die Berechtigung einer teleologischen Normreduzierung im Fall der
„ungefährlichen“ Tatverübung belegt.7 Außerdem wird kontrovers diskutiert, ob
neben oder anstelle des abstrakten Schutzes von Leib und Leben die Wohnungs-
und die Kirchenbrandstiftung nach § 306a Abs. 1 Nr. 1 und 2 StGB n.F. eigen-
ständige Schutzziele verfolgen.8

Mit Blick auf das neu geschaffene konkrete Gefährdungsdelikt der schweren
Brandstiftung gem. § 306a Abs. 2 StGB n. F., deren Normzweck überwiegend im
Gesundheitsschutz der durch die Brandstiftung gefährdeten Person verortet wird,
stellt sich selbst bei unvoreingenommener Betrachtung die Frage, ob diese Aus-
legung überhaupt ansatzweise die harte Sanktionsandrohung von ein bis fünfzehn
Jahre Freiheitsstrafen zu rechtfertigen vermag.
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4 Stein, in: Dencker/Struensee/Nelles/Stein, Einführung, S. 91; MüKo-StGB/Radtke,
§ 306 Rn. 10.

5 BGH, NJW 2001, S. 765 f.; Radtke, Dogmatik, S. 382 ff.; Kreß, JR 2001,
S. 315 ff.; Heghmanns, BT, Rn. 929; Duttge, Jura 2006, S. 15 f.; Börner, Vorschlag zum
Brandstrafrecht, S. 3 ff.; Arzt/Weber/Heinrich/Hilgendorf, BT, § 37 Rn. 8; eingehend
dazu unter § 2 I. b).

6 Dazu Radtke, Dogmatik, S. 429; Fischer, § 306 Rn. 1, 20 f.
7 Dazu eingehend Geppert, in: FS Weber, S. 427 ff.; Koriath, GA 2001, S. 51

(65 ff.); Stein, in: Dencker/Struensee/Nelles/Stein, Einführung, S. 76 ff., 88 ff.
8 MüKo-StGB/Radtke, § 306a Rn. 4 f.; SSW/Wolters, § 306a Rn. 3; Geppert, in: FS

Weber, S. 427 (435 ff.); Maurach/Schroeder/Maiwald, BT 2, § 51 III Rn. 14.



Die summarische Betrachtung der herrschenden Deutung der §§ 306, 306a
Abs. 1 und 2 StGB n. F. ergibt somit, dass jeder der genannten Tatbestände mate-
riell einem eigenständigen Schutzzweck dient, der scharf von dem der anderen
abgegrenzt ist:9 Während § 306 Abs. 1 StGB n. F. den Eigentumsschutz der darin
benannten Tatobjekte verfolgt, dient § 306a Abs. 1 StGB n. F. dem abstrakten Le-
bens- und Gesundheitsschutz und § 306a Abs. 2 StGB n.F. fokussiert ausschließ-
lich den Gesundheitsschutz der konkret gefährdeten Person. Dieser Befund
drängt zur Überprüfung, ob die teleologische Fragmentarisierung der §§ 306,
306a StGB n. F., die Heghmanns pikant als Unsystematik bezeichnet hat, tatsäch-
lich „systembedingt“ und damit unvermeidlich ist, weil eine schlüssige Deutung
letztlich an den de lege lata vorgegebenen Strukturen scheitert.10 Sind die
§§ 306, 306a StGB n. F. lediglich ein Sammelsurium heterogener Normen, deren
einziger Zusammenhang in äußerlichen Gemeinsamkeiten zu finden ist, wie den
identischen Tathandlungen, sich partiell überschneidenden Tatobjekten, der ge-
meinsamen systematischen Stellung und in der Bezugnahme der §§ 306b, 306c,
306d, 306e StGB n. F. auf diese Normgruppe? Oder wurzeln – und dies wird
nach umfassenden Analysen im Ergebnis zu bejahen sein – die Ursachen für die
unbefriedigende Deutung der §§ 306, 306a StGB n. F. in irrtümlichen aber ver-
festigten Prämissen der herrschenden Ansicht, deren Preisgabe eine neue Per-
spektive auf die Dogmatik des Brandstrafrechts verspricht?

Unumgängliche Voraussetzung, um ein tragfähiges Fundament für eine (Neu-)
Bewertung des geltenden Brandstrafrechts zu schaffen, ist zunächst ein Blick in
die Vergangenheit, nämlich die eingehende Auseinandersetzung mit den weitge-
hend strukturidentischen Vorgängerregelungen im preußischen Strafgesetzbuch
von 1851 und im Reichsstrafgesetzbuch von 1871. Der erste Teil dieser Arbeit
(§ 1) ist daher der Untersuchung gewidmet, welche Zielsetzungen die Gesetzge-
ber von 1851 und 1871 mit der Ausgestaltung des damaligen Brandstrafrechts
verfolgten. Denn die strukturspezifischen Merkmalen des geltenden Brandstraf-
rechts, wie die Anknüpfung an eine abschließende Tatobjektskasuistik in Verbin-
dung mit der Tathandlung des Inbrandsetzens, einschließlich der eigentumsrecht-
lichen Beschränkung auf „fremde“ Tatobjekte innerhalb des § 306 Abs. 1 StGB
n. F. sowie das intrasystematische Verhältnis zwischen der einfachen und schwe-
ren Brandstiftung, können nur vor dem Hintergrund der komplexen Entstehungs-
geschichte des preußischen Brandstrafrechts von 1851 in ihrer Bedeutung erfasst
werden. Dies erfordert zugleich eine eingehende Auseinandersetzung mit den
zahlreichen Entwürfen für ein preußisches Strafgesetzbuch im Zeitraum von
1828 bis 1849, die ihrerseits die Grundlage für das preußische Strafgesetzbuch
von 1851 bildeten. Ein vergleichender Blick auf die Normierung des Brandstraf-
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9 Vgl. Liesching, Die Brandstiftungsdelikte nach dem 6. StrRG, S. 84 f.; Rengier,
BT II, § 40 Rn. 1; Müller/Hönig, JA 2001, S. 517.

10 Heghmanns, BT, 28. Kap. I.


